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Einladung

 zur Seniorenweihnachtsfeier

Mittwoch, 14. Dezember 2022 ab 12:00 Uhr 

Landgasthaus Wirt z´Furkern, 
Furkern 5, 5141 Moosdorf

Programm: 
Bgm. Adi Hinterhauser berichtet aus dem Gemeindeleben.

Gitarrenkonzert mit der Gitarrenklasse Michaelbeuern unter 
der Leitung von Siegfried Steinkogler vom Musikum Salzburg. 

Adventprogramm der 3. Klasse Volksschule
 mit den Pädagoginnen Juliane Ehgartner und Birgit Kreiseder. 

Ehrung der Ehejubilare

Auf Ihren/euren Besuch freuen sich der Bürgermeister und die Gemeindevertretung. 

Für nicht mobile Teilnehmer wird unter voheriger Anmeldung
im Gemeindeamt Tel: 06274/8110 eine Hin- und Rückfahrt 
organisiert..

Ehejubilare
Sie feiern heuer Ihr 50-jähriges oder 60-jähriges Ehejubiläum? 
Bitte melden Sie sich im Gemeindeamt.
Tel: 06274/8110 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es nicht möglich, die Jubiläumsdaten 
vollständig abzurufen
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Einladung zur öff entlichen Gemeindeversammlung

Mittwoch 30. November 2022
 19:00 Uhr 

Kultursaal Michaelbeuern 
      Programm: 

1. Eröff nung und Begrüßung
2. Aktuelles aus dem Gemeindeamt
3. Allfälliges 

Auf Ihren/euren Besuch freuen sich
Bürgermeister Adi Hinterhauser und die Gemeindevertretung. 
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Schneestangen 

Wussten Sie, dass Schneestangen im Winter nicht nur den Straßenrand, sondern 
auch Wasserschieber, Einlaufgitter, Schächte, Randleisten, Pfl astersteine und 

jede Menge andere wichtige technische Einrichtungen markieren?
Jede einzelne Schneestange dient der besseren Orientierung, ist bewusst 

platziert und sollte demnach auch nicht eigenständig versetzt werden. 

Vandalismus auf den Kinderspielplätzen

Leider häufen sich in letzter Zeit die Zerstörungen auf den Kinderspielplätzen. 

Hierbei handelt es sich nicht mehr um Lausbubenstreiche, 
sondern um mutwilligen Vandalismus. 

Wir sind seitens der Gemeinde bemüht, die Spielplätze für unsere Kinder 
attraktiv zu gestalten und reinzuhalten. 

Leider können wir nicht jeden Tag irgendwelche 
mutwilligen Beschädigungen beseitigen und Geräte erneuern.
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1. Schneeräumung:
Die Räumung wird von den 
Mitarbeitern der Gemeinde nach 
den jeweiligen Verhältnissen 
und gemäß den in Österreich 
geltenden gesetzlichen Grund-
lagen sowie den Richtlinien und 
Vorschriften für das Straßenwesen 
(RVS) durchgeführt. Ein zeitlicher 
Räumungsablauf der einzelnen 
Wege wird gemäß diesen Richt-
linien festgelegt:

Welche Straßen im Ortsgebi-
et müssen von der Gemeinde 
geräumt?
- Öff entliche Gemeindewege laut 
Prioritätenliste und Einsatzplan
Zuerst werden die Hauptstraßen 
und die Strecken des öff entli-
chen Verkehrs, dann die Neben- 
und Seitenstraßen geräumt
- Parkplätze gelten als nachran-
gig und werden je nach Kapazität 
geräumt. 
Welche Straßen können freiwil-
lig von der Gemeinde geräumt 
werden?
Gehsteige entlang Privatliegen-
schaften. Grundsätzlich ist die 
Gemeinde nicht dazu verpfl ichtet 
Privatwege, längere Hauszu-
fahrten und Gehsteige zu räumen 
und zu streuen. Die Gemeinde-
vertretung und der Bürgermeister 
können dies jedoch als Service für 
die Gemeindebürger vorsehen. 
Da die Kapazität unseres Bauhofs 
erschöpft ist, können keine 
weiteren privaten Straßen oder 
Hauszufahrten von der Gemeinde 
geräumt werden. 
Für den Zustand des Weges bleibt 
weiterhin der Eigentümer des We-
ges als Wegehalter verantwortlich 
und haftbar, nicht die Gemeinde.
Die Benützung von Treppen, Ste-
gen und Stiegen erfolgt auf eigene 
Gefahr.

2. Anrainerpfl ichten
(Diese bestehen unabhängig von 
einem allfälligen Winterdienst der 
Gemeinde Dorfbeuern):
Gemäß § 93 Straßenverkehrsord-
nung 1960 haben die Eigentümer 
von Liegenschaften im Ortsgebiet 
dafür zu sorgen, dass die entlang 

der Liegenschaft in einer Entfer-
nung von nicht mehr als 3 Metern 
vorhandenen, dem öff entlichen 
Verkehr dienenden Gehsteige und 
Gehwege einschließlich der Stie-
genanlagen entlang der ganzen 
Liegenschaft in der Zeit von 06:00 
bis 22:00 Uhr von Schnee und 
Verunreinigungen gesäubert, 
sowie bei Schnee und Glatteis 
bestreut sind.

Ist ein Gehsteig nicht vorhan-
den, dann ist der Straßenrand 
in der Breite von 1 Meter zu 
säubern und zu bestreuen. 
Ausgenommen von dieser 
Regelung sind nur Eigentümer 
von unverbauten, land- und 
forstwirtschaftlich genutzten 
Liegenschaften.
Die Einlaufschächte sind 
freizuhalten und Dachlawinen/
Eiszapfen in einem zumutbaren 
Zeitraum zu entfernen. Dies gilt 
auch dann, wenn die Gemeinde 
die Gehsteige freiwillig (als Bürg-
erservice) "mitbetreut". 
Die Verpfl ichtung der Gemeinde 
zur Übernahme einer Räum- 
und Streupfl icht durch "stillsch-
weigende Übung" im Sinne des 
§ 863 ABGB ist ausdrücklich 
ausgeschlossen. Mit der freiwilli-
gen Durchführung der Schneeräu-
mung von Privatwegen, längeren 
Hauszufahrten und Gehsteigen 
übernimmt die Gemeinde keinerlei 
Haftung für Sach- und Personen-
schäden jeglicher Art (z.B. Bes-
chädigungen von Einfriedungen, 
Kratzer auf Pfl asterungen oder 
durch Streugut usw.). Im Falle 
der Nichtausübung der Anrain-
erpfl ichten fällt die Haftung auf 
den Besitzer / Anrainer / Verp-
fl ichteten, zurück.
Sonstige wichtige Informa-
tionen zum Winterdienst:
- Entlang der zu räumenden 
Wege müssen richtlinienkonforme 
Schneestangen angebracht sein.
- Um die Schneeräumung ord-
nungsgemäß durchführen zu 
können, ersuchen wir darum die 
Straßen freizuhalten.
Die Anrainer müssen trotz freiwil-
liger Räumung durch die Ge-

meinde regelmäßige Kontrollen 
durchführen und den  Schnee 
gemäß den Anrainerpfl ichten 
entfernen.
- Gemäß § 10 des Salzburger 
Landesstraßengesetzes sind die 
Besitzer der an die Straße gren-
zenden Grundstücke  dazu verp-
fl ichtet die notwendige Ablagerung 
des bei der Schneeräumung von 
der Straße abgeräumten Schnees
  einschließlich des Streusplitts 
auf ihrem Grund ohne Anspruch 
auf Entschädigung zu dulden.
- Die Hauseigentümer dürfen den 
Schnee NICHT auf der Straße 
lagern!
- Grundsätzlich wird mit der 
Räumung und Streuung durch die 
Gemeindearbeiter bereits sehr 
früh begonnen.
- Wenn die Schneeräumung pri-
vater Wege oder längerer Hausz-
ufahrten von den Weganwohnern 
nicht gewünscht  ist, ist dies mit 
einem formlosen Schreiben der 
Gemeinde mitzuteilen.Näherer 
Auskünfte zum Winterdienst erh-
alten Sie direkt bei der Gemeinde.

3. Bäume, Sträucher, Hecken:
Gemäß § 91 Abs. 1 
Straßenverkehrsordnung 1960 
sind Bäume, Sträucher, Hecken 
und dergleichen, welche in die 
Straße hineinragen, von den 
Liegenschaftseigentümern zu 
entfernen, um die freie Sicht über 
den Straßenverlauf (Lichtraum für 
Geh- und Radwege 2,50 Meter 
und für Straßen 4,50 Meter) zu 
gewährleisten. 
Die Gemeindevertretung und die 
Gemeindebediensteten bitten um 
Verständnis, dass es gerade im 
Winter je nach Schneelage auch 
einmal zu Engpässen kommen 
kann.  Wir alle sind darum bemüht 
unser Bestes für die Bürgerinnen 
und Bürger zu geben.

Winterdienst Gemeinde Dorfbeuern
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Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!

Herr Ivan von der „ukrainischen Gemeinde in Salzburg“ 
(Dolmetscher beim 2 Nationentag des USV Michaelbeuern) 

bittet um Hilfe für seine Heimat. 

Dringend benötigt werden: Taschenlampen, Batterien und Winterbekleidung.

Wir bitten um Ihre Mithilfe.

Abgabe der Gegenstände bis 18. November 2022 im Gemeindeamt. 

Vielen herzlichen Dank!
 

Bgm. Adi Hinterhauser
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Am Montag, 14.November 2022 und Dienstag, 15.November 2022 ab
8:00 Uhr bitten wir um eure Mithilfe beim Adventkranzbinden und 
Dekorieren. Bei Roswitha Reichl in Schlipfing (Hånsbauer).

Es werden wieder viele Hände gebraucht,
damit wir schöne Kränze herstellen können.
Auch Nichtmitglieder sind herzlich Willkommen.
Damit der heurige Adventkranzverkauf wieder ein Erfolg wird, 
DANKEN wir schon im Voraus.

Baumschere, Zange fürs Dekorieren, 
Heißklebepistole u. Schere mitnehmen.

Wir bitten um Keksspenden für den Adventkranzverkauf,
für Samstag, den 19. November 2022. Bitte bis Dienstag, 15. 
November 2022 bei Gabi Gensluckner abgeben oder telefonisch bei 
Elisabeth Weindl melden (wegen Abholung).  

Vorbestellungen bitte bei Elisabeth Weindl bekannt geben:
(Tel.: 06274 20611  oder  0680 2463101) ab 18:00 Uhr
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Lehre beim Land

 
Aktuell werden interessierte gesucht, die ihre Ausbildung beim Land Salzburg in den 
Bereichen "Verwaltungsassistenz", "Assistenz Finanz- und Rechnungswesen", 
"Vermessungstechnik", "Applikationsentwicklung - Coding" und "Labortechnik - Chemie" 
starten wollen.  

Mehr Infos zu den aktuell ausgeschriebenen Lehrstellen, den vielen Vorteilen, die dir 
eine Lehre beim Land bringt sowie zum Gehalt auf www.salzburg.gv.at/lehre 

Vom ersten Tag an kümmern sich die Lehrlingsbeauftragte des Landes und die 
Ausbildnerinnen und Ausbildner um die Anliegen der Lehrlinge und begleiten diese durch die 
Lehrzeit.  

Die Lehrausbildung bietet eine abwechslungsreiche Zeit. So lern man z.B. bei der Lehre zur 
Verwaltungsassistenz unterschiedliche Dienststellen im gesamten Bundesland kennen. 
Dadurch erhält man viele unterschiedliche Einblicke in die Arbeit der Salzburger 
Landesverwaltung. 

Die Landesverwaltung bietet Arbeit mit Sinn und Mehrwert. Lehrlinge arbeiten in den 
unterschiedlichsten Bereichen an der Zukunft Salzburgs mit. Nach Abschluss der Lehre 
stehen viele Karrieremöglichkeiten offen. 

Eine Lehre beim Land Salzburg bringt viele Vorteile  

Info zu den Benefits:  

 Während der Lehre werden in vielen Lehrausbildungen mehrere Ausbildungsstandorte 

besucht. Dadurch lernt man verschiedene Bereiche beim Amt der Landesregierung und 

bei den Bezirkshauptmannschaften kennen, taucht in unterschiedliche Themengebiete 

ein und erleb die Vielfalt und Vielseitigkeit der Verwaltung des Landes Salzburg. 

 Bereits während der ersten Woche lernen Lehrlinge ihre neuen Kolleginnen und -

kollegen kennen. Bereits zum Start wird das nötige Know-How vermittelt, damit 

Lehrlinge erfolgreich durchstarten können. 

 Durch flexible Arbeitszeitmodelle können Lehre und Freizeit gut miteinander 

verbunden werden. 

 Es werden zahlreiche freiwillige Sozialleistungen angeboten (z.B. Erste-Hilfe-Kurs für 

deinen Führerschein, vergünstigtes Mittagessen, Zuschuss Super s'Cool-Card, ...), für 

besondere schulische Leistungen gibbt es zusätzliche Freizeit und attraktive Prämien. 

 Neben der Landesberufsschule Tamsweg werden viele interessante Ausbildungen in der 

Lehrlingsakademie des Landes besucht. 

 Regelmäßige Lehrlingsausflüge werden während der Lehrzeit gemacht.  

 Gerne kann beim Land Salzburg bei uns die Lehre mit Matura absolviert werden.  

 

https://service.salzburg.gv.at/lkorrj/detail?nachrid=67543 
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Redaktionsschluss Dorfbeuern aktuell:
25. November 2022

Berichte wenn möglich in 
digitaler Form, Fotos in JPG.
Für die Inhalte der Beiträge 

von Vereinen und Institutionen haftet der 
jeweilige Verfasser!

Impressum: 
Herausgeber und Verleger, 
Gemeindeamt Dorfbeuern, 
5152 Michaelbeuern 45, 

Tel. +43 6274/8110, 
Fax +43 6274/8110-20, 

E-Mail: gemeindeamt@dorfbeuern.
salzburg.at

Für den Inhalt verantwortlich:
 Bgm. Adi Hinterhauser; 

Konzeption/ Gestaltung: Elke Fellner; 
Eigenvervielfältigung.
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74.   P R O B L E M S T O F F S A M M L U N G 
 
 
Am Mittwoch, den 16. November 2022,  besteht in der Zeit von  

 
13:30 Uhr bis 16:30 Uhr 

 
im Wertstoffhof der Gemeinde Dorfbeuern wieder die Gelegenheit, 
 

Problemstoffe 
 

aus dem Haushalt abzugeben. 
 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Abgabe   n u r   in der 
angegebenen Sammelzeit erfolgen darf und  n u r   Problemstoffe aus dem 
Haushalt entgegengenommen werden. 
 

P R O B L E M S T O F F, 
was ist das ? 

 
In jedem Haushalt gibt es bedenkliche Problemstoffe, die nicht in die normale 
Hausmülltonnen gehören. Achtlos in die Mülltonne, den Müllsack oder in die 
Toilette geschüttet, können diese Problemstoffe unter Umständen zur 
langzeitigen Umweltgefahr werden. 
 
Was ist als Problemstoff anzusehen? 
 
°  Altmedikamente     °  Kleber u. Fleckenputzmittel 
°  Fotochemikalien    °  Altöle (begr. bis 5 Liter) u. Ölfilter 
°  Öle, Farben, Lacke    °  Metallputz- u. Rostschutzmittel 
°  Schädlings- u. Desinfektionsmittel °  Pinselreiniger und  
°  Leuchtstoffröhren             Imprägnierstoffe  
°  Dünge- u. Holzschutzmittel   °  Autobatterien und alle                                                  
   Möbelpflegemittel                                         Konsumbatterien   
°  Druckgasverpackungen (Spraydosen) °  Säuren und Laugen 
 
 
Bei Abgabe von mehr als 5 Liter Altöl wird diese Menge je Liter 

 
 
Bitte bringen Sie Ihren Problemstoff wenn möglich verschlossen in der 
Originalverpackung. Leeren Sie auch keine Stoffe um und vermischen Sie 
diese nicht mit anderen. Es könnte zu ungewollten chemischen Reaktionen 
führen. 


